
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/4/23 3Ob2433/96g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1997

Norm

EO §6

EO §355 VIa

EO §355 VIIa

Rechtssatz

Die Sammelzuständigkeit bleibt auch für weitere Strafanträge nach § 355 EO aufrecht, selbst wenn ein Verp5ichteter

seinen Sitz in einem anderen Sprengel hat.

Entscheidungstexte

3 Ob 2433/96g

Entscheidungstext OGH 23.04.1997 3 Ob 2433/96g

Veröff: SZ 70/76
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